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A. Einleitung

Friedrich Schaffstein (1905–2001) zählt nicht nur zu den bedeutendsten 
und wissenschaftlich schöpferischsten deutschen Strafrechtswissenschaftlern 
des 20. Jahrhunderts, sondern ist auch eine Schlüsselfigur des deutschen Ju-
gendstrafrechts, das er in einer in vielerlei Hinsicht einzigartigen Weise be-
einflusst hat. Dies wird durch seine Autorschaft des Lehrbuchs „Jugendstraf-
recht. Eine systematische Darstellung“ von 1959, das bis 2020 in insgesamt 
16 Auflagen erschienen ist und bis zur Jahrtausendwende als das Standard-
werk zum Jugendstrafrecht galt1, sowie durch die Tatsache belegt, dass das 
Jugendstrafrecht in Schaffsteins langem wissenschaftlichen Wirken einen 
zentralen Platz einnimmt.2 Insofern kommt Schaffstein nach einhelliger An-
sicht im deutschen Jugendstrafrecht „eine herausragende Stellung“ zu.3

Seine ersten jugendstrafrechtlichen Werke fallen in die Mitte der 
1930er Jahre und somit in einen Zeitraum, in dem Schaffstein als Mitglied 
der „Kieler Schule“4 und der Amtlichen Strafrechtskommission sowie als 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Jugendstrafrecht innerhalb der 
„Akademie für Deutsches Recht“5 wesentlichen Einfluss auf die Entwick-

1 Schreiber, Nachruf auf Friedrich Schaffstein, 2004, 338, 340: „Das Standardlehr-
buch des Jugendstrafrechts stammt aus Schaffsteins Feder. […] Generationen von 
Studenten haben es gebraucht.“ Ferner Schüler-Springorum, Literaturbespre-
chung: Schaffstein, Friedrich, Jugendstrafrecht, 1961, 250, 250; Maiwald, Friedrich 
Schaffstein †, 2002, 1250, 1251; Beulke, In memoriam Friedrich Schaffstein, 2002, 
81, 82.

2 So lassen sich allein in den fast einhundertfünfzig wissenschaftlichen Aufsätzen 
Schaffsteins über sechzig Beiträge zum Jugendstrafrecht finden; ein Schriftenver-
zeichnis ist der Arbeit angehängt. Auch Schaffstein bezeichnet das Jugendstrafrecht 
rückblickend als sein „bevorzugtes Interessengebiet“, Schaffstein, Robert von Hippel 
und Curt Bondy, 2000, 647, 653; eine Bewertung, die auch in den ihm gewidmeten 
Nachrufen geteilt wird, siehe Beulke, In memoriam Friedrich Schaffstein, 2002, 81, 
82: „In wissenschaftlicher Hinsicht verbinden wir Schaffsteins Namen in ganz beson-
derem Maße mit seinen Aktivitäten im Bereich des Jugendstrafrechts […].“

3 Dölling, Das jugendstrafrechtliche Denken von Friedrich Schaffstein, 2017, 139, 
139; ähnlich auch Görtemaker/Safferling, Die Akte Rosenburg, 2016, 393 („Doyen 
des Jugendstrafrechts“) und Krause, Friedrich Schaffstein, 2018, 285, 313 („Autori-
tät“).

4 Zu Schaffsteins Rolle innerhalb der sich der nationalsozialistischen Rechtserneu-
erung verschriebenen Kieler Schule Feldmüller-Bäuerle, Die strafrechtliche Kieler 
Schule, 2010, 18 ff. 

5 Hierzu etwa Schumann, Der Ausschuss für Jugendrecht, 2017, 87 ff.
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lung des Strafrechts ausübte. Vor dem Hintergrund der nationalsozialisti-
schen „Rechtserneuerung“ forderte er in zahlreichen wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen die Umgestaltung des Jugendstrafrechts nach ideologischen 
Grundsätzen, wobei ein Schwerpunkt seiner Trennungstheorie zukam, nach 
der die gesetzliche Resonanz auf jugendliche Straftäter entweder „Erzie-
hungsmaßnahme“ oder „Strafe“ sein sollte. Dieses Konzept stellte Schaff-
stein erstmals 1936 vor, wobei „Strafe“ bei „hoffnungslosen Kriminellen, 
bei denen trotz des jugendlichen Alters Erbanlage und Vortaten einen einge-
wurzelten Hang zum Verbrechertum erkennen lassen“6 zu verhängen sei, 
während „Erziehungsmaßnahmen“ nur denjenigen straffällig gewordenen Ju-
gendlichen zukommen sollten, „deren Erhaltung für die Gemeinschaft nach 
ihrer Persönlichkeit und nach ihrer erbbiologischen Veranlagung für Volks-
tum und Rasse wirklich wünschenswert erscheint“7. Dieser „eingewurzelte 
Hang“ wurde von Schaffstein als Hinweis auf eine „gewohnheitsverbreche-
rische Natur“ eines entsprechenden biologistischen Tätertypus verstanden, 
dessen Kriminalität „auf erheblicher anlagemäßiger Minderwertigkeit be-
ruht“.8 Schaffstein ordnete sich im „Dritten Reich“ somit zwar in den seit 
der Wende zum 20. Jahrhundert fortwährenden Diskurs um die wissenschaft-
liche Unterscheidung und kriminalpolitische Behandlung von „Gelegenheits-
tätern“ und „Gewohnheitsverbrechern“ ein, stellte bei den Differenzierungs-
kriterien jedoch auf die nationalsozialistischen Wertungen von Rasse und 
Eugenik ab.

Dass Schaffstein dabei die Anpassung seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
an die nationalsozialistische Weltanschauung und die Verarbeitung der Leit-
wissenschaften Rassenhygiene und Erbbiologie so fruchtbar gelang, hing 
insbesondere mit dem Fehlen von praxisorientierten und von ideologischen 
Maßstäben befreiten empirischen Forschungsvorhaben zusammen. Während 
Strafrechtswissenschaftler wie Franz Exner und Rudolf Sieverts, die sich 
ebenfalls offen in den Dienst der nationalsozialistischen Kriminalpolitik 
stellten, gegenüber Studien, die die „Unverbesserlichkeit“ von Straftätern 
hauptsächlich mit erbbiologischen Faktoren belegen wollten, aufgrund ihrer 
kriminologischen Expertise durchaus auch Kritik äußerten,9 begründete 
Schaffstein seine Konzeption weltanschaulich und führte die „Notwendig-
keit“ rassenhygienischer Auslese unter den jugendlichen Straffälligen auf die 
zwingende Übereinstimmung von nationalsozialistischer Ideologie und Kri-

6 Schaffstein, Strafe und Erziehung im künftigen Jugendstrafrecht, 1936, 64, 66.
7 Schaffstein, Die Bedeutung des Erziehungsgedankens, 1936, 276, 278.
8 Schaffstein, Das Problem der Halberwachsenen im künftigen Strafrecht, 1937, 

347, 348.
9 Sieverts, Gedanken über den kriminalbiologischen Dienst, 1933, 107 ff.; Exner, 

Kriminalbiologie, 1939, 150 f.
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minalpolitik zurück, die kriminologische Forschung in weitem Sinne obsolet 
werden ließ: Nach Schaffstein ergaben sich „erst aus der primären und nur 
weltanschaulich zu bestimmenden kriminalpolitischen Zielsetzung die ak-
tuellen kriminologischen Fragestellungen und damit zugleich die Grenzen 
des Bereichs, in dem kriminologische Forschung überhaupt sinnvoll und 
fruchtbar sein kann“.10 Dass Schaffstein als „der zur Hitlerzeit führende 
Jugendstrafrechtler“11 seine strafrechtlichen Beiträge ohne empirische Absi-
cherung einem Weltbild anpasste, das der Klassifikation von Menschen hin-
sichtlich ihrer Wertigkeit für „Rasse“ und „Volksgemeinschaft“ höchste Be-
deutung beimaß, trug die Wandlung der nationalsozialistischen Ausgren-
zungs- zur Vernichtungspolitik im Strafrecht entscheidend mit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang Schaffstein nach gewissen Schwie-
rigkeiten 1954 eine wissenschaftliche Rückkehr an die Universität Göttingen, 
an der er bis zu seiner Emeritierung 1970 lehrte. Schnell konnte er wieder an 
seine früheren Erfolge anknüpfen – eine biographische Errungenschaft, die 
insbesondere seinen Netzwerken aus der NS-Zeit zu verdanken war. Insofern 
wurde er 1955 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und 
hielt 1956 auf dem 10. Deutschen Jugendgerichtstag das Generalreferat über 
die kriminalpolitische Behandlung straffälliger Heranwachsender.12 Die „he-
rausragende Stellung“ Schaffsteins im deutschen Jugendstrafrecht ging aber 
insbesondere von seinem 1959 erschienenen und bald zum Standardwerk 
avancierten Lehrbuch für Jugendstrafrecht sowie von dem Umstand aus, dass 
Schaffstein als „derjenige Gelehrte, der sich am intensivsten in der Bundes-
republik um die Rückfallforschung bemühte“13, zahlreiche empirische Dis-
sertationen in Auftrag gab, die sich mit der Prognostizierung von straffällig 
gewordenen Jugendlichen beschäftigten. In diesem Zusammenhang nahm er 
die Suche nach dem bereits im Jugendlichen erkennbaren späteren „Gewohn-
heitsverbrecher“ wieder auf und prägte mit dem kriminologischen Täterbild 
„jugendlicher“ und „heranwachsender Neigungstäter“, die „auf der Grund-
lage erheblicher anlagemäßiger Belastung“ wiederholt straffällig würden14, 
die jugendstrafrechtliche Diskussion der Bonner Republik. 

Schaffstein war als Hochschullehrer in Göttingen hochgeachtet und wis-
senschaftlich bis kurz vor seinem Tod erfolgreich tätig. Nichtsdestotrotz sind 

10 Schaffstein, Kriminologie und politische Strafrechtswissenschaft, 1935, 612, 
613. Ebenso Dahm/Schaffstein, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, 1933, 22.

11 Stark, Die Behandlung der Heranwachsenden im Strafrecht, 1963, 11. Siehe 
auch Schumann, Der Ausschuss für Jugendrecht, 2017, 73, 126.

12 Schaffstein, Die Heranwachsenden vor den Jugendgerichten, 1959, 16 ff.
13 Böhm, Rückfall und Bewährung nach verbüßter Jugendstrafe, 1973, 33, 36.
14 Schaffstein, Jugendstrafrecht, 1. Aufl., 1959, 53.


